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RS OGH 1956/4/11 1Ob57/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1956

Norm

ABGB §836 C

Rechtssatz

Die Minderheitseigentümer sind nicht berechtigt, die Abberufung des Mehrheitseigentümers als Verwalter zu

begehren. Ein Nichtstun ( Verfallenlassen der Wirtschaft ) ist keine außerordentliche Verwaltungsmaßnahme.
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